
Bundesrechnungshof, 2. Bericht vom 8. September zu Stuttgart 21 an das 

„Bundesfinanzierungsgremium des Deutschen Bundestags“1 

 

 

 

 

                                                           
1
 Wikipedia: „Das Gremium übernimmt die parlamentarische Kontrolle über die Art und Weise der 

Verschuldung des Bundes. Es wird vom Bundesministerium der Finanzen über alle Fragen des Schuldenwesens 
des Bundes unterrichtet. Darüber hinaus unterrichtet die Bundesregierung den Bundestag über alle 
grundsätzlichen und wesentlichen Fragen der Beteiligungen des Bundes an privatrechtlichen Unternehmen 
sowie der Beteiligungsverwaltung durch die Bundesregierung, § 69a Bundeshaushaltsordnung (BHO). Die 
Unterrichtung erfolgt regelmäßig gegenüber dem Gremium. Auf Beschluss des Gremiums ist der 
Haushaltsausschuss mit der Unterrichtung zu befassen.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsverschuldung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_der_Finanzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesregierung_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalbeteiligung
https://www.gesetze-im-internet.de/bho/__69a.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeshaushaltsordnung


 


